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Stadt Georgsmarienhütte 
Der Bürgermeister 
Ordnungswesen 
 
Verfasser/in: Susanne Feldmann   
 
 Vorlage Nr. BV/258/2018 
 Datum: 20.11.2018 
 
Beschlussvorlage 

 

 
 
 
Beratungsfolge 

Sitzungs-
datum 

Sitzungsart (N/Ö) 

 
Verwaltungsausschuss (nichtöffentlich) 28.11.2018 N 
Rat 13.12.2018 Ö 
 
 
 
Betreff: Annahme einer Zuwendung des Fördervereins der Ortswehr Oesede an 

die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Georgsmarienhütte - Ortswehr 
Oesede 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Annahme der Zuwendungen durch den Förderverein der Ortswehr Oesede e.V. an die 
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Georgsmarienhütte - Ortswehr Oesede - in Höhe von  
insgesamt 3.409,30 € wird (nachträglich) genehmigt.  
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Im Kalenderjahr 2018 hat der Förderverein der Ortswehr Oesede e.V. die Freiwillige Feuer-
wehr der Stadt Georgsmarienhütte - Ortswehr Oesede - mit nachstehenden Zuwendungen in 
Höhe von insgesamt 3.409,30 € unterstützt bzw. wird sie noch bis zum Jahresende unter-
stützen: 
 

307,02 €      Firma Feuerwehrversand f. 200 VIP-Bänder (Albert Zuck)

20,00 €        Getränke auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins

2.116,82 €  Firma Brandschutzcenter Brinck f. zusätzl. LED-Einsatzbeleuchtung

330,00 €      Sachspende in Form einer elekt. Kühlbox

635,46 €      Übernahme der Kosten f. die Installation der Kühlbox 

im neuen HLF 20 an Fa. Schlingmann

3.409,30 €  

  
 
Aufgrund der Neufassung der Richtlinien über die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen 
dem Rat, dem Verwaltungsausschuss und dem Bürgermeister vom 27.07.2015 Nr. I. B, hat 
der Rat gemäß § 111 Abs. 7 des Nds. Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Verbin-
dung mit § 26 Abs. 2 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) die Ent-
scheidung über die Annahme und Vermittlung von Spenden und Zuwendungen im Wert von 
100,00 € bis höchstens 2.000,00 € dem Verwaltungsausschuss übertragen. 
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Da die o.g. Zuwendungen durch den Förderverein der Ortswehr Oesede e.V., die sich im 
Besitz der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Georgsmarienhütte – Ortswehr Oesede –  
befinden, den Betrag von 2.000,00 € übersteigen, ist der Rat für die Entscheidung über die 
Annahme zuständig.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: keine 
 

 
Gleichstellungspolitische Auswirkungen: 

 
keine 
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